
Vorlegung dieses Schriftsatzes beim Gerichtsvollzieher 
mindestens Einstellung der Zwangsvollstreckung er
wirken.

Auch die weitere Voraussetzung liegt vor, daß der 
Verklagte zur Klage keine Veranlassung gegeben hat. 
Der Pfändungsgläubiger ist nicht schon deshalb zum 
Aufschub seiner Vollstreckungsmaßnahmen verpflich
tet, weil der Schuldner dem Gerichtsvollzieher erklärt 
hat, die gepfändeten Sachen gehörten einem Dritten.

Zunächst ist der Auffassung des Generalstaats
anwalts beizupflichten, daß der Gerichtsvollzieher 
nicht Vertreter des Gläubigers ist. Er ist vielmehr ein 
Staatsfunktionär, der staatliche Zwangsgewalt aus
übt. Infolgedessen kann er nur als Organ des Staates 
tätig werden. Daß seine Vollstreckungstätigkeit einen 
Antrag des Gläubigers voraussetzt, begründet ebenso
wenig ein Vertretungsverhältnis, wie dies bei anderen 
auf Antrag tätig werdenden Staatsorganen der Fall ist. 
Ebenso ist es unwesentlich, daß dieser Antrag in 
§ 753 ZPO als „Auftrag“ bezeichnet wird. Etwaige zur 
Zeit des Erlasses der Zivilprozeßordnung herrschende 
theoretische Vorstellungen, daß dieser Auftrag von 
einem Antrag verschieden und zivilrechtlicher Natur 
sei, sind unerheblich.

Der Gläubiger braucht also Erklärungen des Schuld
ners gegenüber dem Gerichtsvollzieher nicht gegen 
sich gelten zu lassen.

Der Verklagte wäre aber, wie der Generalstaats
anwalt ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, auch dann 
nicht zu einem Aufschub von Vollstreckungsmaßnah
men verpflichtet gewesen, wenn ihm eine Abschrift des 
Pfändungsprotokolls übermittelt worden sein sollte, 
was übrigens in der ZPO nicht vorgeschrieben, aus dem 
Protokoll nicht ersichtlich und auch sonst nicht nach
gewiesen ist.

Die Erklärung des Schuldners, die gepfändeten Sachen 
seien Eigentum seines Schwiegervaters, also des späte
ren Klägers zu 1), enthält keine Angabe der Tatsachen, 
die dieses Eigentum begründen sollen. Derartige unbe
stimmte Behauptungen werden verhältnismäßig oft 
von Pfändungsschuldnern aufgestellt. Dem Gläubiger 
aufzuerlegen, bereits daraufhin beim Gerichtsvollzieher 
einen Aufschub von Pfändungsmaßnahmen zu bean
tragen, würde in vielen Fällen zu einer ungerecht
fertigten Verzögerung der Vollstreckung berechtigter 
Ansprüche führen. Die im Vordruck des Pfändungs
protokolls vorgesehene und im vorliegenden Fall vom 
Gerichtsvollzieher pflichtgemäß vorgenommene Auf
nahme derartiger Erklärungen hat nicht den Sinn, 
einen Aufschub der Zwangsvollstreckung herbeizufüh
ren, sondern den Zweck, daß der Schuldner darauf 
aufmerksam gemacht wird, er möge den von ihm als 
Eigentümer der gepfändeten Sachen (Betrachteten be
nachrichtigen und ihm raten, sich mit dem Gläubiger 
in Verbindung zu setzen oder Klage nach § 771 ZPO 
zu erheben. Hierauf hat der Gerichtsvollzieher den 
Pfändungsschuldner auch hingewiesen, wie sich aus 
dem Protokoll ergibt.

Von dem Pfändungsgläubiger kann ein Antrag auf 
Aufschub der Zwangsvollstreckung und darüber hinaus 
eine Freigabe der gepfändeten Sachen auch unter dem 
Gesichtspunkte des § 93 ZPO nur erwartet werden* 
wenn ihm das Eigentum des Dritten hinreichend 
glaubhaft gemacht wird. Dazu gehört mindestens, daß 
ihm die für die Beurteilung des Eigentums maßgeb
lichen Tatsachen mitgeteilt werden, also z. B. ein Siche
rungsübereignungsvertrag, ein Leihvertrag, ein Ver
kauf oder Eigentumsvorbehalt.

Diese Tatsachen müssen aber darüber hinaus glaub
haft gemacht werden. Welche Beweismittel hierbei als 
ausreichend anzusehen sind, hängt von der Lage des 
Falles ab, insbesondere von der Art und dem Wert 
der gepfändeten Sachen und von der Art der Be
ziehungen des das Eigentum geltend machenden Dritten 
zum Pfändungsschuldner; es besteht insbesondere ein 
Unterschied, ob der Dritte ein naher Verwandter des 
Pfändungsschuldners ist oder ob es sich um die nor
male geschäftliche Betätigung eines Betriebes, z. B. 
einer Bank oder Sparkasse, handelt.

Im vorliegenden Falle hätte z. B. das Eigentum an 
dem Kraftwagen durch Vorlegung der Urkunde be

wiesen werden können, aus der sich ergab, daß er auf 
den Namen der Klägerin zu 2) zugelassen sei. Hin
sichtlich der Möbelstücke hätte die Vorlegung des Ver
trages erwartet werden können, durch den sich der 
Kläger zu 1) das Eigentum Vorbehalten hatte, falls 
dieser Vertrag, wie nach der allerdings nicht ganz ein
deutigen Fassung der Klageschrift zu vermuten ist, 
schriftlich abgeschlossen war.

Es kann Fälle geben, in denen eine eidesstattliche 
Versicherung des Schuldners eine geeignete Glaub
haftmachung darstellt. Dabei wird allerdings zu 
berücksichtigen sein, daß eine als eidesstattliche Ver
sicherung bezeichnete schriftliche Erklärung erst dann 
diese Eigenschaft erhält, wenn sie bei einer zu ihrer 
Entgegennahme befugten Stelle eingereicht wird. Wird 
sie lediglich dem Gläubiger übersandt, so ist sie nur 
eine mit besonderer Bestimmtheit abgegebene schrift
liche Erklärung eines Beteiligten. Es muß also beachtet 
werden, daß der Erklärende, wenn er die „eidesstatt
liche Versicherung“ lediglich dem Gläubiger über
mittelt, nur bei vorsätzlicher Unrichtigkeit bestraft 
werden könnte, nämlich wegen Betruges oder Voll
streckungsvereitelung, (bei Einreichung an eine zustän
dige amtliche Stelle, insbesondere das Gericht, aber 
auch bei fahrlässiger Unrichtigkeit, nämlich wegen 
falscher eidesstattlicher Versicherung.

Die Einreichung bei Gericht ist auch vor Klagein
reichung möglich, nämlich im Rahmen eines Antrages 
an das Vollstreckungsgericht gern. § 769 Abs. 2 ZPO.

Immerhin würde, wenn der das Eigentum behaup
tende Dritte dem Pfändungsgläubiger die das Eigentum 
begründenden Tatsachen darlegt und eine entspre
chende schriftliche Erklärung des Pfändungsschuldners 
beifügt, in einer Reihe von Fällen die Ansicht vertre
ten werden können, daß der Gläubiger zwar eine 
eidesstattliche Versicherung durch Einreichung ent
sprechender Erklärungen beim Gericht vom Schuldner 
oder Dritten verlangen könne, aber, um ihm dies zu 
ermöglichen, einen angemessenen Aufschub der Voll
streckungsmaßnahmen zu gewähren habe. Auch diese 
Erwägung konnte aber hier nicht zuungunsten des 
Verklagten sprechen; denn die Kläger sind vor Ein
reichung der Klage überhaupt nicht an ihn heran
getreten. Der Auffassung des Bezirksgerichts, sie hätten 
hierfür keine Zeit gehabt, kann nicht zugestimmt wer
den. Sie haben spätestens am 5. März 1956 ihren 
Anwalt benachrichtigt. Sie hätten also die Möglichkeit 
gehabt, schriftlich, notfalls mittels Eilbriefs, an den 
Verklagten so rechtzeitig heranzutreten, daß sie, wenn 
er nicht sofort wenigstens einen Vollstreckungsauf
schub bewilligte, noch rechtzeitig vor dem Versteige
rungstermin vom 15. März Klage erheben oder minde
stens beim Kreisgericht einen Antrag nach § 769 Abs. 2 
ZPO hätten stellen können.

Der Verklagte hat also erst durch Zustellung der 
Klageschrift die Tatsachen erfahren, auf die die Kläger 
ihr Eigentum an den gepfändeten Sachen stützen. 
Infolgedessen hat er zur Klage keine Veranlassung 
gegeben. Da er, wie bemerkt, sofort freigegeben, prak
tisch also anerkannt hat, hätten nach § 93 ZPO den 
Klägern die Kosten auferlegt werden müssen.

Diese Entscheidung hätte nach der in der 3. VereinfVO 
aufgehobenen, aber wieder in Kraft gesetzten Vor
schrift des § 99 Abs. 3 ZPO durch Urteil ausgesprochen 
werden müssen.

Es sei aber darauf hingewiesen, daß die Entscheidung 
des Bezirksgerichts nicht etwa deshalb aufgehoben 
wird, weil sie in Form eines Beschlusses statt eines 
Urteils ergangen ist. Da Entscheidungen, die sich nach 
Erledigung der Hauptsache auf die Kostenfrage be
schränken, im Falle des § 93 ZPO als Urteil, im Falle 
des § 4 Abs. 1 der 3. VereinfVO aber als Beschluß 
ergehen, also bei einer sog. isolierten Kostenentschei
dung an sich beide Formen der Entscheidung möglich 
sind, kann ein Irrtum in der Wahl der Form für sich 
allein nicht zur Aufhebung im Kassationsverfahren 
führen. Das würde nur in Betracht kommen, wenn die 
Wahl der falschen Form die Rechtsmittel der Parteien 
eingeschränkt hätte oder der Beschluß nur oberfläch
lich begründet wäre. Dieser Nachteil ist hier aber nicht 
eingetreten. Beschlüsse nach § 4 Abs. 1 der 3. VereinfVO 
sind, da Abs. 2 dieser Bestimmung nicht mehr gilt,
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